
Steuerkanzlei Dr. Siegfried M. Schaller – Weidenweg 13 – 86609 Donauw�rth – Tel. 0906/70613-0

Tipp der Woche 12/2011

Pr�fung von Abwasserrohren – absetzbare Handwerkerleistung?

Nach � 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31.07.2009 muss jeder Hauseigent�-
mer seinen auf seinem Grundst�ck befindlichen Kanalanschluss nach den „anerkann-
ten Regeln der Technik“ betreiben und die Funktionsfähigkeit selbst überprüfen 
und dies den Behörden nachweisen!

Zu diesem Zweck muss der Hauseigent�mer eine Dichtigkeitsprüfung von einem 
Sachkundigen auf eigene Rechnung vornehmen lassen.

Bis zum 31.12.2015 m�ssen alle Hauseigent�mer eine Dichtigkeitspr�fung s�mtlicher 
Abwasserleitungen (Schmutz und Regen) von einem Sachkundigen vornehmen lassen. 
Eventuelle M�ngel sind auf Kosten des Hauseigent�mers zu beheben.

Nach einer ersten Stellungnahme der Oberfinanzdirektion M�nster (06.09.2010) han-
delt es sich bei der Dichtigkeitspr�fung selbst nicht um eine steuerbeg�nstigte Hand-
werkerleistung nach � 35a EStG. 

Hiervon ausgenommen sind Pr�fungen f�r betrieblich genutzte Grundst�cke und ver-
mietete Grundst�cke, dessen Kosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-
zogen werden k�nnen.

Reparaturen an den Abwasserleitungen von privat genutzten Immobilien k�nnen da-
gegen als beg�nstigte Handwerkerleistungen steuerlich ber�cksichtigt werden.


